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Betreff: mögliche Neuregelung der Suizidassistenz  
 
 
 
Sehr geehrter Herr Spahn, 
 
von Seiten der DGNI sind wir hinsichtlich unseres Patientengutes, das 
meist schwere neurologische Einschränkungen aufweist, im Hinblick auf 
den assistierten Suizid meist nicht zuständig, da die überwiegende 
Anzahl der Patienten zum Zeitpunkt des Aufenthaltes auf der 
Intensivstation nicht wirklich freientscheiden können. Trotzdem gibt es 
immer mal wieder die Situation, dass ein Patient, der auf einer 
Neurointensivstation liegt, den Wunsch nach Suizid äußert.  
 
 
Daher vertreten wir grundsätzlich die Meinung, dass der Mensch ein 
Recht auf selbstbestimmtes Sterben in jedem Abschnitt seiner Existenz 
hat und auch behalten sollte.  
 
Ob dies aber geschäftsmäßig erfolgen soll ist eine wirklich schwierige 
Entscheidung, da dies von einer sicher sehr großen Anzahl wichtiger und 
auch einschränkender Faktoren abhängt. 
Zum einen kann man sicher festhalten, dass eine professionelle 
Assistenz zum Suizid mit professioneller psychologischer Unterstützung 
für den Betroffenen der sich für den Suizid entscheidet, sicher eine 
erhebliche Hilfe darstellen kann und man auch fehlgeschlagene 
Suizidversuche, die häufig mit schweren neurologischen Schädigungen 
einhergehen, vermeiden kann. 
Allerdings muss in jeder Situation und bei jedem einzelnen Fall mit 
absoluter Sicherheit nachgewiesen werden können, dass die 
geschäftsmäßige Assistenz zum Suizid ausschließlich zum Wohl und 
Willen des Patienten erfolgt, und in kleinem Fall rein finanziellen 
Interessen unterliegt. Wie man dies genau festlegen oder regeln will 
erscheint extrem schwierig.  
Daher sollten in einer solchen Entscheidung nicht nur der Patient und der 
„Assistent zum Suizid“ sondern mindestens eine weitere Person, die in 
keiner Verbindung zur geschäftsmäßigen Assistenz zum Suizid steht, 
involviert sein. Zudem muss klar niedergelegt werden, können inwieweit 
die Entscheidung des Menschen zum Suizid frei getroffen wird, die 
Einsichtsfähigkeit in die Situation gegeben ist und der Betroffene vorab 
die Möglichkeit hatte sich psychologisch beraten zu lassen und auch 
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keinem Einfluss von Medikamenten unterliegt, die seine 
Entscheidungsfreiheit beeinflussen könnten.  
In mehreren Beratungsgesprächen, die nicht ausschließlich oder 
eigentlich in keinem Fall von Personen, die geschäftsmäßige Assistenz 
zum Suizid leisten, geführt werden muss genau eruiert werden, ob es 
sich beim Wunsch zum Suizid nicht um einen Kurzschlussreaktion 
handelt und dass der Betroffene die Situation sehr gut durchdacht hat 
und auch langfristig mit dieser Entscheidung übereinstimmen würde. 
Dies sollte durch geschultes Personal geschehen, allerding müssen sich 
die Beratungsgespräche darauf beschränken herauszufinden, ob der 
Wunsch nach Suizid ernsthaft und dauerhaft ist. Man sollte allerdings 
versuchen, das Leben zu schützen, wenn man der Meinung ist, dass der 
Betroffene doch eher einer nicht ernsthaft den Suizidwunsch hat oder ob 
er diesen Wunsch auf Druck von anderen äußert. Dabei sollte aber 
strengstens vermieden werden, zu versuchen, dem Betroffenen den 
Suizid auszureden. Hier sollten nur eine Beratung und eine 
psychologische Evaluation erfolgen. 
Die genauen Einzelheiten und Eckpunkte müssen sicher in einer 
entsprechenden Diskussion erfolgen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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